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Die Regierung des Landes Baden-Württemberg:

Kretschmann

 Strobl Dr. Bayaz

 Schopper Bauer

 Walker Dr. Hoffmeister-Kraut

 Lucha Gentges

 Hermann Hauk

  Razavi 

Verordnung der Landesregierung und des 
Sozialministeriums zur Durchführung des 

Landarztgesetzes Baden-Württemberg  
(Landarztgesetz-Durchführungs- 

verordnung – LArztG-DVO)

Vom 22. Dezember 2021

Es wird verordnet auf Grund von

1. § 6 des Landarztgesetzes Baden-Württemberg vom  
4. Februar 2021 (GBl. S. 196) im Einvernehmen mit 
dem Wissenschaftsministerium, dem Innenministe-
rium und dem Finanzministerium und

2. § 4 Absatz 1 und 2 des Landesverwaltungsgesetzes 
vom 14. Oktober 2008 (GBl. S. 313, 314), das zuletzt 
durch Artikel 10 des Gesetzes vom 21. Mai 2019 
(GBl. S. 161, 185) geändert worden ist:

§ 1

Anwendungsbereich

Diese Verordnung dient der Umsetzung des Landarztge-
setzes Baden-Württemberg. Sie legt die für den Vollzug 
des Landarztgesetzes Baden-Württemberg sowie dieser 
Verordnung zuständige Stelle fest.

§ 2

Zuständige Stelle

Zuständige Stelle im Sinne des Landarztgesetzes Baden-
Württemberg sowie dieser Verordnung ist das Regie-
rungspräsidium Stuttgart.

§ 3

Feststellung des besonderen öffentlichen Bedarfs,  
Prognoseentscheidung

(1) Das Sozialministerium überprüft und stellt unter Be-
rücksichtigung der Feststellungen des Landesausschus-
ses der Ärzte und Krankenkassen in Baden-Württemberg 
zur Versorgungssituation und unter Einbeziehung von 
Prognoserechnungen der Kassenärztlichen Vereinigung 

Absatz 3 und § 53b Absatz 2 erforderlichen Stra-
ßenwärter, Ausbildung der Leitungsebene von 
Meistereien und Bauhöfen sowie Betrieb des Aus-
bildungszentrums der Straßenbauverwaltung des 
Landes,

  9.  zentrale Vergabestelle für die Beschaffung von 
Liefer- und Dienstleistungen sowie freiberufli-
chen Leistungen für den Bereich Straßenbau und 
-erhaltung, deren geschätzter Auftragswert die je-
weils festgelegten EU-Schwellenwerte erreicht 
oder überschreitet, soweit die Beschaffung nicht 
über das Logistikzentrum Baden-Württemberg 
oder die Landesoberbehörde IT Baden-Württem-
berg zu erfolgen hat, 

 10.  Leistungen im Bereich der vernetzten Mobilität 
sowie

 11.  Aufgaben an bundeseigenen Nebenanlagen im 
Bundesstraßenbereich.

 (2) Das Ministerium führt landesweit die Fachaufsicht 
über die unteren Verwaltungsbehörden im Bereich der 
betrieblichen Unterhaltung. Dem Ministerium stehen 
im Rahmen dieser Zuständigkeit die in § 3 Absatz 3 
des Landesverwaltungsgesetzes benannten Aufsichts-
mittel unmittelbar gegenüber den unteren Verwal-
tungsbehörden zu. Im Übrigen bleibt die Zuständig-
keit der Regierungspräsidien als Fachaufsichtsbehör-
den unberührt.«

2. § 53 b Absatz 3 wird wie folgt geändert:

a) Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 eingefügt:

 »§ 53 a gilt entsprechend.«

b) Der neue Satz 3 wird wie folgt geändert:

aa) Nach Nummer 1 wird folgende Nummer 2 ein-
gefügt:

 »2. das Ministerium nach Maßgabe des § 53a,«

bb) Die bisherige Nummer 2 wird zu Nummer 3.

3. Die Inhaltsübersicht ist entsprechend anzupassen.

Artikel 2

Übergangsvorschriften

§ 53a Absatz 1 Nummer 4 ist erst ab dem 1. Januar 2024 
anzuwenden.

Artikel 3

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2022 in Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist 
zu verkünden.

stuttgart, den 22. Dezember 2021
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chen. Für die Erfüllung der Verpflichtungen nach Ab- 
satz 1 Nummern 1 und 2 kann die zuständige Stelle auf 
schriftlichen Antrag einen Aufschub gewähren oder eine 
Unterbrechung zulassen, wenn ansonsten eine besondere 
Härte nach § 4 Absatz 2 Satz 2 des Landarztgesetzes Ba-
den-Württemberg eintreten würde.

(3) Sofern mehrere Bedarfsgebiete vorhanden sind, trifft 
die zuständige Stelle die Entscheidung darüber, wo die 
oder der Verpflichtete ihre oder seine hausärztliche Tä-
tigkeit nach Absatz 1 Nummer 2 aufnehmen soll. Die  
Zuteilung erfolgt dabei unter Berücksichtigung etwaiger 
Ortswünsche und persönlicher Lebensverhältnisse in der 
Reihenfolge des Studienbeginns; bei gleichem Studien-
beginn entscheidet das Los. Zu den persönlichen Lebens-
verhältnissen zählen insbesondere bestehende Betreu-
ungspflichten, eine festgestellte Schwerbehindertenei-
genschaft nach § 2 Absatz 2 SGB IX oder die Gleichstel-
lung nach § 2 Absatz 3 SGB IX. 

(4) Die zuständige Stelle teilt der Stiftung für Hochschul-
zulassung die nach Absatz 1 durch öffentlich-rechtlichen 
Vertrag Verpflichteten zum Zwecke der Zulassung im 
Zentralen Vergabeverfahren zum Studium der Human-
medizin zu dem auf das jeweilige Auswahlverfahren fol-
gende Wintersemester nach den Vorgaben der Hoch-
schulzulassungsverordnung (HZVO) mit.

§ 5

Vertragsstrafe

Sofern die oder der Verpflichtete den Verpflichtungen 
nach § 4 Absatz 1 Nummern 1 oder 2 nicht oder nicht 
unverzüglich nachkommt, hat sie oder er eine Vertrags-
strafe in Höhe von bis zu 250 000 Euro an das Land 
 Baden-Württemberg zu zahlen. Die zuständige Stelle be-
stimmt die Höhe der Vertragsstrafe nach pflichtgemäßem 
Ermessen unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen 
und persönlichen Verhältnisse der oder des Verpflichte-
ten und des Umfangs der von ihr oder ihm bis dahin er-
füllten vertraglichen Verpflichtungen. Die Vorschriften 
des Achten Buches der Zivilprozessordnung finden hier-
bei entsprechende Anwendung.

§ 6

Bewerbungsverfahren, Bewerbungsvoraussetzungen

(1) Bewerbungen sind an die zuständige Stelle zu rich-
ten. Der Bewerbungsantrag erfolgt in elektronischer 
Form über die Plattform Serviceportal Baden-Württem-
berg. Vorab ist zusätzlich eine Registrierung der Bewer-
berin oder des Bewerbers nach § 4 Absatz 1 HZVO für 
das Dialogorientierte Serviceverfahren erforderlich; die 
Bewerberidentifikationsnummer im Dialogorientierte 
Serviceverfahren ist im Rahmen der Bewerbung gegen-
über der zuständigen Stelle anzugeben.

Baden-Württemberg den besonderen öffentlichen Bedarf 
für die Festlegung einer Vorabquote im Sinne von Arti-
kel 9 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Staatsvertrags über 
die Hochschulzulassung vom 4. April 2019 (GBl. S. 405, 
412) nach § 3 Absatz 2 des Landarztgesetzes Baden-
Württemberg fest. Es teilt der zuständigen Stelle und 
dem für die Hochschulzulassung zuständigen Ministe-
rium die Feststellung des besonderen öffentlichen Be-
darfs für die Landarztquote mit. 

(2) Die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württem-
berg übermittelt jährlich dem Sozialministerium bis je-
weils 31. Oktober eines Kalenderjahres Prognoserech-
nungen zur zukünftigen hausärztlichen Versorgung auf 
der Grundlage der voraussichtlichen Entwicklung der 
Einwohner- und Arztzahlen und der aktuellen hausärzt-
lichen Altersstruktur.

§ 4

Öffentlich-rechtlicher Vertrag, Vertragspflichten

(1) Durch den Abschluss eines öffentlich-rechtlichen 
Vertrags nach § 2 des Landarztgesetzes Baden-Württem-
berg verpflichtet sich die ausgewählte Bewerberin oder 
der ausgewählte Bewerber (Verpflichtete oder Verpflich-
teter) gegenüber dem Land Baden-Württemberg, vertre-
ten durch die zuständige Stelle,

1. unverzüglich nach erfolgreichem Abschluss des Studi-
ums der Humanmedizin eine Weiterbildung in Baden-
Württemberg zu durchlaufen, die nach § 73 Absatz 1a 
des Fünften Buches Sozialgesetzbuch zur Teilnahme 
an der hausärztlichen Versorgung berechtigt,

2. unverzüglich nach erfolgreichem Abschluss der Wei-
terbildung nach Nummer 1 für mindestens zehn Jahre 
ausschließlich in baden-württembergischen Bedarfs-
gebieten nach § 3 des Landarztgesetzes Baden-Würt-
temberg eine vertragsärztliche Tätigkeit in der haus-
ärztlichen Versorgung auszuüben und 

3. zur Zahlung einer Vertragsstrafe in Höhe von bis zu 
250 000 Euro für den Fall, dass sie oder er den ver-
traglichen Verpflichtungen nicht oder nicht vollstän-
dig nachkommt.

(2) Die Aufnahme der vertragsärztlichen Tätigkeit nach 
Absatz 1 Nummer 2 kann in der Form einer eigenen Nie-
derlassung oder der Anstellung als Ärztin oder Arzt erfol-
gen. Im Falle von Unterbrechungen der Tätigkeit nach 
Satz 1 verlängert sich die Dauer nach Absatz 1 Nummer 2 
entsprechend. Der Umfang der vertragsärztlichen Tätig-
keit soll in Vollzeit erbracht werden. Die zuständige 
Stelle kann im Einzelfall und aufgrund von besonderen 
sozialen, gesundheitlichen oder familiären Gründen so-
wie einer festgestellten Schwerbehinderteneigenschaft 
nach § 2 Absatz 2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch 
(SGB IX) oder der Gleichstellung nach § 2 Absatz 3  
SGB IX auf Antrag eine Tätigkeit in Teilzeit zulassen; 
diese muss mindestens einem Versorgungsumfang bezie-
hungsweise einem Stellenanteil von 50 Prozent entspre-
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nachzuweisen. Die Feststellung der Gleichwertigkeit der 
Hochschulzugangsberechtigung erfolgt auf der Grund-
lage der Bewertungsvorschläge der Zentralstelle für aus-
ländisches Bildungswesen beim Sekretariat der Ständi-
gen Konferenz der Kultusminister der Länder in der 
Bundesrepublik Deutschland durch die zuständige Stelle, 
sofern nicht eine andere Stelle die Gleichwertigkeit be-
reits festgestellt hat und diese Feststellung von der zu-
ständigen Stelle anerkannt wird.

(6) Die zuständige Stelle ist nicht verpflichtet, den Sach-
verhalt von Amts wegen zu ermitteln.

§ 7

Auswahlverfahren, Auswahlentscheidung  
und Rangliste, Punktesystem

(1) Die zuständige Stelle ermittelt die Anzahl der im 
Rahmen der Vorabquote nach § 2 Satz 1 des Landarzt-
gesetzes Baden-Württemberg je Studienort zum vorgese-
henen Zulassungsverfahren zur Verfügung stehenden 
Studienplätze nach der jeweils gültigen Zulassungszah-
lenverordnung Zentrales Vergabeverfahren und den Vor-
gaben der Hochschulzulassungsverordnung.

(2) Bei der Auswahl werden nach § 5 Absätze 3 und 4 
des Landarztgesetzes Baden-Württemberg die folgenden 
Auswahlkriterien berücksichtigt:

1. das Ergebnis eines fachspezifischen Studieneignungs-
tests nach § 6 Absatz 4 Nummer 1,

2. die Art und Dauer einer abgeschlossenen Berufsaus-
bildung oder Berufstätigkeit in einem Gesundheits-
beruf, die Ausübung einer ehrenamtlichen Tätigkeit 
oder einer Tätigkeit nach dem Bundesfreiwilligen-
dienstgesetz, dem Jugendfreiwilligendienstegesetz so-
wie ein freiwilliger Wehrdienst nach dem Soldatenge-
setz , die jeweils über die fachspezifische Eignung für 
den Studiengang Humanmedizin sowie die anschlie-
ßende hausärztliche Tätigkeit nach Maßgabe der An-
lage Aufschluss geben können; es werden jeweils nur 
eine Berufsausbildung und jeweils nur eine Berufstä-
tigkeit, jeweils einzeln oder in Kombination, berück-
sichtigt, und

3. das Ergebnis eines oder mehrerer strukturierter und 
standardisierter, persönlicher Auswahlgespräche oder 
anderer mündlicher Verfahren, entweder einzeln oder 
in Kombination, das oder die über die besondere Eig-
nung nach § 5 Absatz 2 des Landarztgesetzes Baden-
Württemberg Aufschluss geben kann oder können.

(3) Die Berücksichtigung der in Absatz 2 genannten Kri-
terien erfolgt im Wege eines zweistufigen Auswahlver-
fahrens. In der ersten Stufe des Auswahlverfahrens wer-
den zunächst die in Absatz 2 Nummern 1 und 2 genann-
ten Kriterien berücksichtigt. Es sind maximal 100 Punkte 
zu erreichen. Dabei wird das Ergebnis des fachspezifi-
schen Studieneignungstests nach Absatz 2 Nummer 1 
mit maximal 60 Punkten nach einer durch die zuständige 

(2) Die Bewerbung muss zur Berücksichtigung im Be-
werbungsverfahren jeweils bis zum 31. März über das 
Online-Bewerbungsportal bei der zuständigen Stelle ein-
gegangen sein. Hierbei handelt es sich um eine Aus-
schlussfrist. Fällt das Ende der in Satz 1 genannten Frist 
auf einen Sonntag, gesetzlichen Feiertag oder Samstag, 
so endet die Frist mit dem Ablauf des entsprechenden Ta-
ges und verlängert sich nicht bis zum Ablauf des nächst-
folgenden Werktags. Das Nachreichen von Bewerbungs-
unterlagen nach Bewerbungsschluss ist ausgeschlossen.

(3) Die Bewerbung muss neben den Angaben zur Person 
der Bewerberin oder des Bewerbers folgende Unterlagen 
enthalten:

1. beglaubigte Kopie der für den Studiengang Human-
medizin berechtigenden Hochschulzugangsberechti-
gung,

2. tabellarischer Lebenslauf einschließlich eines Anschrei-
bens mit Darstellung der persönlichen Beweggründe 
für die Bewerbung im Rahmen der Vorabquote sowie 
Reihung der Studienorte, auf die sich die Bewerbung 
bezieht,

3. beglaubigte Kopie des Personalausweises oder Reise-
passes und

4. Mitteilung, dass der Prüfungsanspruch im Studien-
gang der Humanmedizin nicht verloren wurde und 
dass keine sonstigen Immatrikulationshindernisse 
nach § 60 Absatz 2 des Landeshochschulgesetzes vor-
liegen.

Soweit in dieser Verordnung keine Vorschriften enthalten 
sind, gelten die Vorschriften des Zentralen Vergabever-
fahrens nach § 7 Abätze 2 und 3 HZVO.

(4) Die Bewerbung kann folgende Nachweise zu Aus-
wahlkriterien, die im Rahmen der ersten Auswahlstufe 
nach § 7 Absatz 3 berücksichtigt werden sollen, enthalten:

1. Nachweis über das Ergebnis eines von der zuständigen 
Stelle festgelegten strukturierten fachspezifischen Stu-
dieneignungstests, das den erreichten Testwert und 
den erreichten Prozentrangwert erkennen lässt und

2. einen oder mehrere Nachweise über eine Berufsaus-
bildung oder berufliche, ehrenamtliche Tätigkeit oder 
einer Tätigkeit nach dem Bundesfreiwilligendienstge-
setz, dem Jugendfreiwilligendienstegesetz oder ein 
freiwilliger Wehrdienst nach dem Soldatengesetz in 
der Fassung vom 30. Mai 2005 (BGBl. I S. 1482, 
1483), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 
20. August 2021 (BGBl. I S. 3932, 4010) geändert 
worden ist, in der jeweils geltenden Fassung nach § 7 
Absatz 3 Satz 5 Nummern 1 bis 4.

(5) Bei Nachweisen, die nicht in deutscher Sprache vor-
liegen, ist bei der Bewerbung eine amtliche deutsche 
Übersetzung vorzulegen. Bei ausländischen Ausbil-
dungsabschlüssen oder einer nicht nach deutschem Recht 
erworbenen Hochschulzugangsberechtigung ist die 
Gleichwertigkeit bei der Bewerbung in geeigneter Form 
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werberinnen und Bewerber werden rechtzeitig von der 
zuständigen Stelle zum Auswahlverfahren auf zweiter 
Stufe eingeladen.

(5) Im Auswahlverfahren auf zweiter Stufe werden die 
persönliche Eignung und Motivation der Bewerberinnen 
und Bewerber für eine hausärztliche Tätigkeit bewertet. 
Dieses Auswahlverfahren besteht aus einem oder mehre-
ren Auswahlgesprächen nach Absatz 8 oder anderen 
mündlichen Verfahren, jeweils einzeln oder in Kombina-
tion. Es ist nicht öffentlich und kann im Wege der Bild- 
und Tonübertragung durchgeführt werden. Die Organisa-
tion, Festlegung und Durchführung liegen im Ermessen 
der zuständigen Stelle im Benehmen mit dem Sozial-
ministerium. Die besonderen Belange von Teilnehmen-
den mit Behinderungen sind zur Wahrung ihrer Chancen-
gleichheit zu berücksichtigen; die zuständige Stelle stellt 
die barrierefreie Gestaltung des Auswahlverfahrens si-
cher.

(6) Zur Vorbereitung der Auswahlentscheidung setzt die 
zuständige Stelle eine fachkundig besetzte Auswahlkom-
mission ein. Diese besteht aus mindestens drei Personen 
und setzt sich aus mindestens einer Hochschullehrerin 
oder einem Hochschullehrer auf Vorschlag der medizini-
schen Fakultäten der Universitäten des Landes Baden-
Württemberg, einer Ärztin oder einem Arzt aus der haus-
ärztlichen Versorgung und einem weiteren Mitglied mit 
ärztlicher Sachkunde zusammen. Die Tätigkeit in der 
Auswahlkommission ist vertraulich zu behandeln, insbe-
sondere dürfen Inhalte des Auswahlverfahrens nicht an 
Dritte weitergegeben werden. Die Berufung erfolgt für 
das jeweilige Auswahlverfahren und kann wiederholt 
ausgesprochen werden. Für die Tätigkeit in der Auswahl-
kommission wird eine angemessene Vergütung nach dem 
Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz geleistet. 
Reisekosten werden nach Maßgabe des Gesetzes zur 
Neufassung des Landesreisekostengesetzes ersetzt.

(7) Befangenheiten der Auswahlkommission sind auszu-
schließen. Gründe, die eine Befangenheit begründen 
können, sind von den betroffenen Mitgliedern der Aus-
wahlkommission gegenüber der zuständigen Stelle un-
verzüglich schriftlich anzuzeigen. Gleiches gilt für die 
Behauptung des Vorliegens eines solchen Grundes durch 
ein anderes Auswahlkommissionsmitglied. Im Beneh-
men mit dem Sozialministerium kann die zuständige 
Stelle die Berufung aus Befangenheit oder anderem 
wichtigem Grund widerrufen oder eine berufene Person 
von einem Auswahlverfahren ganz oder teilweise aus-
schließen. § 20 Absätze 1 und 5 sowie § 21 des Landes-
verwaltungsverfahrensgesetzes sind entsprechend anzu-
wenden. 

(8) Auswahlgespräche nach Absatz 5 erfolgen auf Basis 
von strukturierten Fragebögen und dauern in der Regel 
mindestens 20 bis 25 Minuten. Vertreterinnen und Ver-
treter des Sozialministeriums sind berechtigt, beobach-
tend teilzunehmen. Der Verlauf, die Fragen und Antwor-
ten sowie die wesentlichen Entscheidungsgründe für die 

Stelle festzulegenden Formel bewertet. Die Berufsaus-
bildung oder berufliche, ehrenamtliche Tätigkeit oder 
einer Tätigkeit nach dem Bundesfreiwilligendienstge-
setz, dem Jugendfreiwilligendienstegesetz oder ein frei-
williger Wehrdienst nach dem Soldatengesetz nach Ab-
satz 2 Nummer 2 werden wie folgt bewertet, wobei bei 
der Bewertung der Berufsausbildungen und Berufstätig-
keiten nach den Nummern 1 und 2 die Berufsbilder unter 
Heranziehung eines Bewertungsfaktors berücksichtigt 
werden, der die Nähe des jeweiligen Berufs zu einer 
hausärztlichen Tätigkeit abbildet (Spreizungsfaktor):

1. maximal 30 Punkte für eine abgeschlossene Ausbil-
dung in einem Gesundheitsberuf nach Nummer 1 der 
Anlage: 

a) für eine dreijährige Berufsausbildung 30 Punkte 
multipliziert mit dem Spreizungsfaktor,

b) für eine zweieinhalbjährige Berufsausbildung  
25 Punkte multipliziert mit dem Spreizungsfaktor,

c) für eine zweijährige Berufsausbildung 20 Punkte 
multipliziert mit dem Spreizungsfaktor,

2. fünf Punkte multipliziert mit dem Spreizungsfaktor 
für je sechs Monate einer beruflichen Tätigkeit von ei-
nem halben bis maximal zwei Jahren nach Nummer 1 
der Anlage,

3. zehn Punkte für eine einjährige Tätigkeit in einem 
Freiwilligendienst nach dem Bundesfreiwilligen-
dienstgesetz oder dem Jugendfreiwilligendienstege-
setz nach Nummer 2 der Anlage oder ein freiwilliger 
Wehrdienst nach dem Soldatengesetz sowie

4. zehn Punkte für mindestens zwei Jahre ehrenamtliche 
Tätigkeit nach Nummer 3 der Anlage.

Für die Kriterien nach Satz 5 Nummern 1 bis 4 können 
insgesamt maximal 40 Punkte erreicht werden. Der 
Rangplatz für die erste Stufe richtet sich nach der erziel-
ten Summe der Punkte, beginnend mit der höchsten 
Punktzahl. Bei gleichem Punktwert erfolgt die Auswahl 
zunächst zugunsten der Bewerberin oder des Bewerbers, 
die oder der einen Freiwilligendienst nach Satz 5 Num-
mer 3 abgeleistet hat und danach entscheidet das Los 
über den Rangplatz.

(4) Zur Teilnahme am Auswahlverfahren auf zweiter 
Stufe sollen mindestens doppelt so viele Bewerberinnen 
und Bewerber eingeladen werden wie Studienplätze ge-
mäß der Ermittlung nach Absatz 1 zur Verfügung stehen. 
Die Einladung zur Teilnahme am Auswahlverfahren auf 
zweiter Stufe richtet sich nach Maßgabe der Rangfolge 
der Bewerberinnen und Bewerber nach der ersten Stufe 
des Auswahlverfahrens. Nehmen mehrere Bewerberin-
nen und Bewerber den letzten zu berücksichtigenden 
Rangplatz nach Durchführung der ersten Stufe ein, gilt 
Absatz 3 Satz 8 entsprechend. Der Zeitraum, der Ort so-
wie die Form der Durchführung des Auswahlverfahrens 
auf zweiter Stufe werden in der Regel vier Wochen vor 
dem Auswahlverfahren auf zweiter Stufe auf der Home-
page der zuständigen Stelle bekannt gegeben. Die Be-
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plare müssen spätestens bis zu dem von der zuständigen 
Stelle bestimmten Datum bei der zuständigen Stelle ein-
gehen. Es handelt sich um eine Ausschlussfrist. Fällt das 
Ende der in Satz 2 genannten Frist auf einen Sonntag, 
gesetzlichen Feiertag oder Samstag, so endet die Frist 
mit dem Ablauf des entsprechenden Tages und verlängert 
sich nicht bis zum Ablauf des nächstfolgenden Werktags. 
Erfolgt keine fristgerechte Einreichung des unterzeich-
neten Vertrags, gilt die Bewerbung als zurückgenommen. 
Es rückt die nächste Bewerberin oder der nächste Bewer-
ber in der abschließenden Rangliste nach. Die Sätze 1 bis 
5 gelten für die nachrückenden Bewerberinnen und Be-
werber entsprechend. Die Bewerberinnen und Bewerber 
können nach der Rücksendung des unterzeichneten Ver-
trags durch schriftliche Mitteilung an die zuständige 
Stelle bis zum ersten Werktag des Monats Juli des jewei-
ligen Jahres vom Vertrag zurücktreten. 

(2) Die zuständige Stelle übermittelt nach Abschluss  
des Auswahlverfahrens den Verpflichteten ein gegen-
gezeichnetes Exemplar des Vertrags und der Stiftung für 
Hochschulzulassung die geordnete Liste der Verpflichte-
ten mit den nach § 9 zugeordneten Studienplätzen. Alle 
anderen Bewerberinnen und Bewerber erhalten von der 
zuständigen Stelle einen Ablehnungsbescheid.

§ 9

Verteilung auf Hochschulorte

Die Zuordnung der ausgewählten Bewerberinnen und 
Bewerber zu den einzelnen Studienorten erfolgt unter 
Berücksichtigung der in der Bewerbung angegebenen 
Reihung der Studienorte.

§ 10

Mitteilungs-, Mitwirkungs- und Nachweispflichten, 
Form und Fristen

(1) Nach Erhalt des Zulassungsbescheids zum Studium 
der Humanmedizin durch die Stiftung für Hochschulzu-
lassung haben die Verpflichteten die zuständige Stelle 
binnen sieben Werktagen schriftlich oder elektronisch 
darüber in Kenntnis zu setzen, dass sie zum Studium der 
Humanmedizin zugelassen wurden und diesen Studien-
platz annehmen werden.

(2) Das Studium soll in der Regelstudienzeit absolviert 
werden. Die Verpflichteten informieren die zuständige 
Stelle über den Verlauf des Studiums der Humanmedizin 
durch Vorlage einer gültigen Immatrikulationsbescheini-
gung vor Beginn des jeweiligen Semesters sowie unver-
züglich über einen Abbruch oder eine Unterbrechung des 
Studiums der Humanmedizin oder einen Studienort-
wechsel. 

(3) Nach Abschluss des Studiums haben die Verpflichte-
ten die zuständige Stelle jeweils unverzüglich darüber  
zu informieren, wann sie ihre Weiterbildung nach § 4 Ab-
satz 1 Nummer 1 aufgenommen haben und wann sie diese 

Bewertung der im Auswahlverfahren auf zweiter Stufe 
erbrachten Leistungen sind von der Auswahlkommission 
zu protokollieren. Darüber hinaus werden aus dem Pro-
tokoll Tag und Ort des Gesprächs, die Namen der Kom-
missionsmitglieder, die Namen der Bewerberinnen und 
Bewerber und die Beurteilungen ersichtlich.

(9) Im Auswahlverfahren auf zweiter Stufe werden für 
jede Bewerberin oder jeden Bewerber bis zu 100 Punkte 
vergeben. Besteht dieses Auswahlverfahren aus mehre-
ren Teilen, bestimmt die zuständige Stelle vor Beginn 
des Auswahlverfahrens auf zweiter Stufe die Punkteauf-
teilung und teilt dies den Bewerberinnen und Bewerbern 
rechtzeitig vor Beginn des Auswahlverfahrens auf zwei-
ter Stufe mit. Die Bewertungen im Auswahlverfahren auf 
zweiter Stufe erfolgen auf einer von der zuständigen 
Stelle festzulegenden Punkteskala. Die Punkteskala be-
rücksichtigt einerseits den Gesamteindruck der Bewer-
berin oder des Bewerbers und andererseits die Kriterien 
Motivation, Eignung und Reflexion. 

(10) Der Rangplatz in der abschließenden Rangliste rich-
tet sich nach der erzielten Gesamtsumme der Punkte, be-
ginnend mit der höchsten Punktzahl. Zur Ermittlung der 
Gesamtsumme werden die Punktwerte der ersten und 
zweiten Auswahlverfahrensstufen addiert. Bei gleicher 
Gesamtsumme entscheidet zuerst der Freiwilligendienst 
nach Absatz 3 Satz 5 Nummer 3, danach das Los.

(11) Erscheint eine Bewerberin oder ein Bewerber zum 
Termin oder den Terminen des Auswahlverfahrens auf 
zweiter Stufe nicht oder nicht rechtzeitig oder bricht sie 
oder er das Gespräch ab, so gilt das Auswahlverfahren 
als erfolglos beendet, es sei denn, die Bewerberin oder 
der Bewerber weist unverzüglich schriftlich gegenüber 
der zuständigen Stelle nach, dass ein wichtiger Grund für 
das verspätete Erscheinen, das Nichterscheinen oder den 
Abbruch des Gesprächs vorgelegen hat. Bei Krankheit 
ist ein ärztliches Attest vorzulegen, das die für die Beur-
teilung nötigen medizinischen Befundtatsachen enthält. 
Kann ein wichtiger Grund schriftlich nachgewiesen wer-
den und gibt es noch freie Plätze, kann die zuständige 
Stelle die Bewerberin oder den Bewerber erneut zum 
Auswahlverfahren auf zweiter Stufe einladen.

(12) Täuscht eine Bewerberin oder ein Bewerber oder 
versucht sie oder er den Ausgang des Bewerbungs- und 
Auswahlverfahrens durch Täuschung zu beeinflussen, so 
gilt das Auswahlverfahren als erfolglos beendet. 

§ 8

Entscheidungen und Verpflichtungen  
der zuständigen Stelle

(1) Die zuständige Stelle übersendet den Bewerberinnen 
und Bewerbern, die zum Auswahlverfahren auf zweiter 
Stufe eingeladen werden, zusammen mit der Einladung 
den öffentlich-rechtlichen Vertrag nach § 4. Die von den 
Bewerberinnen und Bewerbern unterschriebenen Exem-



1046 GBl. vom 30. Dezember 2021 Nr. 43

• Arzthelferin oder Arzthelfer (1,0)

• Biologielaborantin oder Biologielaborant (0,5)

• Chemielaborantin oder Chemielaborant (0,5)

• Diätassistentin oder Diätassistent (0,5)

• Ergotherapeutin oder Ergotherapeut (0,5)

• Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin oder 
Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger (1,0)

• Gesundheits- und Krankenpflegerin oder 
 Gesundheits- und Krankenpfleger (1,0)

• Hebamme oder Entbindungspfleger (1,0)

• Heilerziehungspflegerin oder 
 Heilerziehungs pfleger (0,5)

• Kinderkrankenschwester oder 
 Kinderkranken pfleger (1,0)

• Krankenschwester oder Krankenpfleger (1,0)

• Logopädin oder Logopäde (0,5)

• Medizinische Fachangestellte oder   
Medizinischer Fachangestellter (1,0)

• Medizinisch-technische Assistentin – Funktionsdi-
agnostik oder Medizinisch-technischer Assistent – 
Funktionsdiagnostik (1,0)

• Medizinisch-technische Assistentin oder 
 Medizinisch-technischer Assistent (1,0)

• Medizinisch-technische Laboratoriumsassistentin 
oder Medizinisch-technischer Laboratoriums-
assistent (1,0)

• Medizinisch-technische Radiologieassistentin oder 
Medizinisch-technischer Radiologieassistent (1,0)

• Notfallsanitäterin oder Notfallsanitäter (1,0)

• Operationstechnische Angestellte oder 
 Operationstechnischer Angestellter (1,0)

• Operationstechnische Assistentin oder 
 Operationstechnischer Assistent (1,0)

• Orthoptistin oder Orthoptist (0,5)

• Pflegefachkraft (1,0)

• Pharmazeutisch-technische Assistentin oder 
 Pharmazeutisch-technischer Assistent (0,5)

• Physician Assistent (Arztassistentin oder 
 Arztassistent) (1,0)1 

• Physiotherapeutin oder Physiotherapeut (1,0)

• Podologin oder Podologe (0,5)

• Rettungsassistentin oder Rettungsassistent (0,5)

• Zahnmedizinische Fachangestellte oder  
Zahnmedizinischer Fachangestellter (0,5).

2. Praktische Tätigkeiten im Rahmen eines Freiwilligen-
dienstes

 Praktisch ist eine Tätigkeit, wenn sie einen gewissen 

1  Der Physician Assistent wird ausschließlich im Rahmen der Dauer  
einer beruflichen Tätigkeit in einem Gesundheitsberuf nach § 7 Ab-
satz 3 Satz 5 Nummer 2 der Landarztgesetz-Durchführungsverord-
nung berücksichtigt.

erfolgreich beendet haben. Der Abbruch oder eine Unter-
brechung der Weiterbildung ist der zuständigen Stelle 
unverzüglich mitzuteilen. Die Verpflichteten können 
nach der erfolgreichen Beendigung der Weiterbildung für 
die Entscheidung nach § 4 Absatz 3 entsprechende Orts-
wünsche gegenüber der zuständigen Stelle angeben.

(4) Der Härtefallantrag nach § 4 Absatz 2 des Landarzt-
gesetzes Baden-Württemberg ist in Textform nach 
§ 126 b des Bürgerlichen Gesetzbuches zu stellen.

(5) Nach der Aufnahme der hausärztlichen Tätigkeit  
haben die Verpflichteten gegenüber der zuständigen 
Stelle jeweils bis zum 31. Januar eines Jahres unaufge-
fordert die Ausübung der vertragsärztlichen Tätigkeit für 
das vorangegangene Jahr bis zum Ende der Dauer der 
Verpflichtung nach § 4 Absatz 1 Nummer 2 in geeigneter 
Form nachzuweisen.

(6) Jede Änderung der Wohnanschrift und des Familien-
namens sind der zuständigen Stelle von den Verpflichte-
ten unverzüglich schriftlich oder elektronisch mitzu-
teilen.

(7) Die zuständige Stelle bestimmt die Form und Fristen 
der jeweils einzureichenden Unterlagen, soweit diese 
Verordnung keine Vorgaben enthält.

§ 11

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2022 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Landarztgesetz-Durchführungsver-
ordnung vom 20. April 2021 (GBl. S. 399) außer Kraft.

stuttgart, den 22. Dezember 2021

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg:

Kretschmann

 Strobl Dr. Bayaz

 Schopper Bauer

 Walker Dr. Hoffmeister-Kraut

 Gentges Hermann

 Hauk Razavi

Sozialministerium

Lucha

Anlage
(zu § 7 Absatz 2 Nummer 2 und Absatz 3)

Berücksichtigungsfähige 
Berufsausbildungen, Berufstätigkeiten, 

praktische und ehrenamtliche Tätigkeiten
1. Berufsausbildungen und -tätigkeiten (Spreizungsfak-

tor)

• Altenpflegerin oder Altenpfleger (1,0)

• Anästhesietechnische Assistentin oder 
 Anästhesietechnischer Assistent (1,0)
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das Wort »sind« ersetzt und werden nach den Wörtern 
»Eislingen/Fils« die Wörter »und das Landratsamt 
 Ravensburg auch für das Gebiet der Großen Kreisstadt 
Bad Waldsee« eingefügt. 

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2022 in Kraft.

stuttgart, den 22. Dezember 2021

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg:

Kretschmann

 Strobl Dr. Bayaz

 Schopper Bauer

 Walker Dr. Hoffmeister-Kraut

 Lucha Hermann

 Hauk Razavi

Justizministerium

Gentges

Siebte Verordnung der Landesregierung zur 
Änderung der Corona-Verordnung

Vom 23. Dezember 2021

Auf Grund von § 32 in Verbindung mit §§ 28 und 28 a 
Absätze 7 und 8 in Verbindung mit Absatz 1 des Infekti-
onsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), 
das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 10. Dezem-
ber 2021 (BGBl. I S. 5162, 5168) geändert worden ist, 
wird verordnet:

Artikel 1

Die Corona-Verordnung vom 15. September 2021 (GBl. 
S. 794), die zuletzt durch Verordnung vom 17. Dezember 
2021 (GBl. S. 990) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert:

 1. § 3 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:

 »Innerhalb geschlossener Räume sollen Personen 
ab Vollendung des 18. Lebensjahres eine Atem-
schutzmaske (FFP2 oder vergleichbar) tragen; in 
begründeten Fällen kann hiervon abgewichen 
werden.«.

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 4 werden nach dem Wort »Maske« 
die Wörter »oder einer Atemschutzmaske« 
eingefügt.

bb) In Nummer 6 wird das Wort »Maske« durch 
die Wörter »medizinischen Maske oder einer 
Atemschutzmaske« ersetzt.

Arbeitsumfang bedeutet und dem Gemeinwohl dient. 
Eine praktische Tätigkeit im Rahmen eines Freiwilli-
gendienstes bedeutet in der Regel einen gewissen Ar-
beitsumfang, wenn sie den zeitlichen Rahmen entspre-
chend § 3 des Bundesfreiwilligendienstgesetzes ein-
nimmt. Als einschlägige praktische Tätigkeiten kom-
men insbesondere in Betracht:

• abgeleisteter Zivildienst oder Bundesfreiwilligen-
dienst in einer pflegerischen Einrichtung mit Pati-
entenkontakt,

• abgeleisteter Zivildienst oder Bundesfreiwilligen-
dienst im Bereich des Krankenhauswesens mit Pa-
tientenkontakt,

• freiwilliges Soziales Jahr in einer pflegerischen 
Einrichtung mit Patientenkontakt,

• freiwilliges Soziales Jahr im Bereich des Kranken-
hauswesens mit Patientenkontakt,

• freiwilliges Soziales Jahr im Bereich des Rettungs-
dienstes.

3. Ehrenamtliche Tätigkeiten

 Ehrenamtlich ist eine Tätigkeit, wenn sie dem Ge-
meinwohl dient und nicht in beruflicher oder gewerb-
licher Art ausgeübt wird. Als einschlägige ehrenamtli-
che Tätigkeiten kommen insbesondere in Betracht:

• ehrenamtliche Tätigkeit in einer pflegerischen Ein-
richtung mit Patientenkontakt,

• ehrenamtliche Tätigkeit im Bereich des Krankenh-
auswesens mit Patientenkontakt.

Verordnung der Landesregierung und  
des Justizministeriums zur  

Änderung der Aufenthalts- und  
Asyl-Zuständigkeitsverordnung

Vom 22. Dezember 2021

Es wird verordnet auf Grund von

1. § 4 Absatz 1 des Landesverwaltungsgesetzes vom  
14. Oktober 2008 (GBl. S. 313, 314), das zuletzt durch 
Artikel 10 des Gesetzes vom 21. Mai 2019 (GBl. 
S. 161, 185) geändert worden ist, und

2. § 71 Absatz 1 Satz 2 des Aufenthaltsgesetzes in der 
Fassung vom 25. Februar 2008 (BGBl. I S. 163), das 
zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 9. Juli 2021 
(BGBl. I S. 2467, 2502) geändert worden ist: 

Artikel 1

In § 2 Satz 2 der Aufenthalts- und Asyl-Zuständigkeits-
verordnung vom 2. Dezember 2008 (GBl. S. 465), die 
zuletzt durch Verordnung vom 23. Oktober 2018 (GBl. 
S. 388) geändert worden ist, wird das Wort »ist« durch 


